
Satzung des Reitvereins Pferdefreunde Müden u. Umgebung e. V. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen „Reitverein Pferdefreunde Müden u. Umgebung e. V.“, hat seinen Sitz in 
Müden / Aller und erstreckt sich über die weitere Umgebung dieses Ortes. Der Verein ist Mitglied im 
Pferdesportverband Hannover, im Landessportbund Niedersachsen mit seinen Gliederungen und 
regelt im Einklang mit deren Satzungen seine Angelegenheiten selbständig. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

1. Der RV bezweckt 
� die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung aller Personen, insbesondere der 

Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und Voltigieren. 
� die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen. 
� ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und Leistungssports in allen 

reitsportlichen bzw. allen pferdesportlichen Disziplinen. 
� Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung als Maßnahme 

zur Förderung des Sports und des Tierschutzes. 
� die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber den Behörden und Organisationen auf Ebene 

der Gemeinde und im Kreisreiterverband. 
� die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des 

Breitensports und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur 
Verhütung von Schäden. 

� die Förderung des therapeutischen Reitens. 
� die Mitwirkung bei der Koordination aller Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur 

für Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet. 
 

2. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung; er enthält sich jeder 
parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit 

3. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

5. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre 
einbezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurückbehalten. 

6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

7. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf 
das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den 
gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für 
steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen werden. 
Die Mitgliedschaft wird durch die Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche 
Beitrittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf 
sie der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Personen, die bereits einem Reit- und 



Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stammmitgliedschaft im Sinne der LPO 
hinzufügen. Änderungen in der Stammmitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 

2. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung gefordert werden. 

3. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben 
persönlich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom Vorstand als 
fördernde Mitglieder aufgenommen werden. 

4. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, die dem 
Reit- u. Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die Ehrenmitgliedschaft 
verleihen. 

5. Mit Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und Ordnungen des 
Vereins, des Kreisreiterverbandes, des Regionalverbandes, des Landesverbandes und der FN. 
Die Mitglieder unterwerfen sich insbesondere der LPO und ihren Durchführungsbestimmungen. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
2. Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis zum 30.09. 

des Jahres schriftlich kündigt. 
3. Trotz Kündigung müssen Mitgliedsbeiträge für das laufende Kalenderjahr gezahlt werden. 
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen, wenn es  

� gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das 
Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder 
unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht, 

� seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als sechs Monate nicht nachkommt. 

Über den Ausschluss entscheidet der Ehrenrat. Das ausgeschlossene Mitglied kann den 
Ausschuss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde anfechten, über 
die die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht die 
Mitgliedschaft. 

§ 5 Geschäftsjahr und Beiträge 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden nur von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
Beiträge sind im Voraus zu zahlen. Soweit die Mitgliederversammlung keine Entscheidung getroffen 
hat, wird die Zahlungsweise von Aufnahmegeldern und Umlagen durch den Vorstand bestimmt. 

§ 6 Organe 

Die Organe des Vereins sind 

� die Mitgliederversammlung 
� der Vorstand 
� der Ehrenrat 

Die Mitgliedschaft zu einem Vereinsorgan ist ein Ehrenamt. Eine Vergütung barer Auslagen findet nur 
nach Maßgabe besonderer Beschlüsse einer ordentlichen Mitgliederversammlung statt. 



§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Im ersten Vierteljahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der 
Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen; er muss dieses 
tun, wenn es von mindestens einem Viertel der Mitglieder, unter Angabe der Gründe, beantragt 
wird. 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter durch schriftliche 
Einladung an die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Zwischen dem Tage der 
Einberufung und dem Versammlungstag müssen zwei Wochen liegen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 
4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage schriftlich 

beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nicht behandelt. 
5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, 

entscheidet die einfache Mehrheit. 
6. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
7. Wahlen erfolgen durch Handzeichen,  auf Antrag eines Mitgliedes durch Stimmzettel. Gewählt ist, 

wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keiner der Kandidaten die 
Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen eine 
Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

8. Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur volljährige Mitglieder berechtigt. Das Stimmrecht ist nicht 
übertragbar. Stimmrechtsvollmachten sind unzulässig. 

9. Vor der Wahl eines Jugendwartes hat der Vorstand den minderjährigen Vereinsmitgliedern, die 
das 7. Lebensjahr vollendet haben, im Rahmen einer internen Jugendversammlung Gelegenheit 
zu geben, einen Jugendwartkandidaten vorzuschlagen, über dessen Wahl dann in der 
Mitgliederversammlung von den stimmberechtigten Mitgliedern abzustimmen ist. Unbenommen 
bleibt die Kandidatur weiterer Bewerber um das Vorstandsamt des Jugendwartes. 

10. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die Beschlüsse im 
Wortlaut und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und dem 
Schriftführer zu unterschreiben. 

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über  

� die Wahl des Vorstandes. 
� die Wahl der Mitglieder des Ehrenrates. 
� die Wahl von zwei Kassen- u. Rechnungsprüfern. 
� die Jahresrechnung. 
� die Entlastung des Vorstandes. 
� die Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen. 
� die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins. 
� die Anträge nach § 7 Abs. 4 dieser Satzung. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet 
2. Dem Vorstand gehören an 

� der Vorsitzende 
� der Kassenwart 
� der Schriftführer 
� der Reitwart  



� der Freizeitwart 
� der Jugendwart  
� der Platz- und Gerätewart 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der Kassenwart, jeweils einer von 
Ihnen gemeinsam mit dem Schriftführer handelnd. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist 
von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen. Für die 
Zwischenzeit kann der Vorstand kommissarisch einen Vertreter einsetzen. Scheiden der 
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende (Kassenwart) während ihrer Amtszeit aus, ist 
innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl 
durchführt. 

5. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 
6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben Stimmen. 

7. Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die Gegenstände der 
Beratungen und die Beschlüsse verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet über 

� die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse, 
� die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht der 

Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, 
� die Führung der laufenden Geschäfte. 

§ 11 Pflichten und Rechte des Vorstandes 

1. Der Vorsitzende vertritt den Verein nach außen, regelt das Verhältnis der Mitglieder untereinander 
und zum Verein, beruft und leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat 
die Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung des Vorstandes und aller Organe außer dem 
Ehrenrat. Er unterzeichnet die genehmigten Sitzungsprotokolle von Mitgliederversammlungen und 
Vorstandssitzungen sowie alle wichtigen und verbindlichen Schriftstücke. 

2. Der Kassenwart verwaltet die Vereinskassengeschäfte und sorgt für die Einziehung der Beiträge. 
Alle Zahlungen dürfen nur auf Anweisung des Vorsitzenden geleistet werden. Der Kassenwart ist 
für den Bestand und für die gesicherte Anlage des Vereinsvermögens verantwortlich. Bei einer 
Kassenrevision sind alle Ausgaben durch Belege, die vom Vorsitzenden anerkannt sein müssen, 
nachzuweisen. 

3. Der Schriftführer erledigt den gesamten Geschäfts- und Schriftverkehr des Vereins und kann 
einfache, für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit Zustimmung des Vorsitzenden alleine 
unterzeichnen. Er führt die Mitgliederlisten und in den Versammlungen die Protokolle, die er zu 
unterschreiben hat. Er hat am Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen schriftlichen 
Jahresbericht vorzulegen, der in den Jahreshauptversammlungen zu verlesen ist. 

4. Der Reitwart bearbeitet sämtliche überfachlichen Sportangelegenheiten und sorgt für ein gutes 
Einvernehmen zwischen den Fachabteilungen. Er hat die Aufsicht bei allen Übungs- und 
sonstigen Sportveranstaltungen ohne Rücksicht darauf, welche Sportart sie betreffen. Er darf an 
allen Vereinsausschusssitzungen teilnehmen und das Wort ergreifen. 



5. Der Freizeitwart hat die Aufgabe, den Vereinsmitgliedern auch außerhalb des normalen 
Reitbetriebes Möglichkeiten anzubieten, die Freizeit miteinander aktiv zu gestalten. Er ist 
verantwortlich für die Planung und Durchführung dieser Aktivitäten. 

6. Der Jugendwart hat sämtliche Jugendliche des Vereins zu betreuen, ohne Rücksicht darauf, 
welche Sportart betrieben wird. Er hat in Zusammenwirken mit dem zuständigen Fachausschuss 
Richtlinien für eine gesunde körperliche und geistige Ertüchtigung der Jugendlichen 
herauszuarbeiten, die dem Alter und Reifegrad der betreffenden Gruppe entspricht. 

7. Der Platz- und Gerätewart hat die Vereinsplätze, das Vereinseigentum, Sportgeräte und 
Ausrüstung verantwortlich zu verwalten und in einem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten. 

§ 12 Rechte der Mitglieder 

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt 

1. durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratungen und Beschlussfassungen der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur volljährige 
Mitglieder berechtigt. 

2. die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen Bestimmungen zu nutzen, 
3. an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen sowie den Sport in allen Abteilungen aktiv 

auszuüben. 
4. vom Verein Versicherungsschutz gegen Sportunfälle zu verlanden, und zwar im Rahmen der vom 

Landessportbund Niedersachsen e.V. zurzeit bei der Versicherungsgruppe Hannover (VGH) 
abgeschlossenen Unfallversicherung. 

§ 13 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet 

1. die Satzungen des Vereins, des Landessportbundes Niedersachsen e. V., der letzterem 
angeschlossenen Fachverbände, soweit er deren Sportart ausübt sowie die Beschlüsse der 
genannten Organisationen zu befolgen. 

2. nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln. 
3. die durch Beschluss der Jahreshauptversammlung festgelegten Beiträge auch im 

Einzugsverfahren zu entrichten. 
4. an allen sportlichen Veranstaltungen seiner Sportart nach Kräften mitzuwirken. 
5. in allen aus der Mitgliedschaft zum Verein erwachsenen Rechtsangelegenheiten, sei es in 

Beziehung zu anderen Mitgliedern des Vereins oder zu Mitgliedern der o. g. Vereinigungen 
ausschließlich dem im Verein bestehenden Ehrenrat bzw. nach Maßgabe der Satzung und der 
genannten Vereinigungen, deren Sportgericht in Anspruch zu nehmen und sich deren 
Entscheidung zu unterwerfen. 

6. den Verein zur Durchführung seines Zweckes in jeder Weise zu unterstützen. 
7. die Mitglieder sind  hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets –auch außerhalb 

von Turnieren – die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere die Pferde ihren 
Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht 
unterzubringen, den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, die Grundsätze 
verhaltensgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d. h. ein Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, 
z. Bsp. quälen, zu misshandeln oder unzulänglich zu transportieren. 

8. Die Mitglieder unterwerfen sich bei einer Teilnahme an nationalen Turnieren in Deutschland der 
Leistungsprüfungsordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschl. ihrer 
Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§920 LPO) können 
gemäß §921 LPO mit Verwarnung, Geldbußen und/oder Sperren für Reiter und/oder Pferd 
geahndet werden. 



9. Bei außerhalb von Turnieren begangenen schuldhaften Verstößen gegen die in Punkt 7 
aufgeführten Grundsätze entscheidet der Ehrenrat. Als Ordnungsmaßnahmen können die 
Verwarnung, die Geldbuße, der Ausschluss aus dem Verein sowie der zeitliche Ausschluss von 
der Teilnahme an einzelnen oder von allen Turnieren ausgesprochen werden. Für das Verfahren 
gelten die Grundsätze des § 906.2 LPO (mündliche und öffentliche Verhandlung, Vertretung eines 
Beteiligten, Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und Zeugenvernehmung, Beratung und 
Verkündung, Rechtsmittelbelehrung, Zustellung) sowie die § 912 ff LPO in entsprechender 
Anwendung. Die nach § 929 LPO zulässige Beschwerde gegen eine Entscheidung des 
Ehrenrates ist binnen einer Woche beim Ehrenrat einzulegen und binnen einer weiteren Woche zu 
begründen. Als Haftsumme sind 100,-- € beizufügen. Hält der Ehrenrat die Beschwerde für 
begnadet, hebt er die Entscheidung auf, andernfalls legt er die Beschwerde dem Schiedsgericht 
der Landeskommission vor. Gegen dessen Entscheidung ist gem. § 941 LPO die Revision an das 
Große Schiedsgericht der FN zulässig. 

10. Die im Rahmen der LPO (§§900 ff) amtierenden Schiedsgerichte sind keine Schiedsgerichte i. s. 
der §§ 1025 ff Zivilprozessordnung. 

§ 14 Ehrenrat 

1. Der Ehrenrat besteht aus einem Obmann und zwei Beisitzern sowie zwei Ersatzmitgliedern. Seine 
Mitglieder dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden und sollen nach Möglichkeit über 35 
Jahre alt sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 

2. Der Ehrenrat entscheidet mit bindender Kraft über Streitigkeiten und Satzungsverstöße innerhalb 
des Vereins, soweit der Vorfall mit der Vereinszugehörigkeit in Zusammenhang steht und nicht die 
Zuständigkeit eines Schiedsgerichts nach der LPO gegeben ist. 

3. Er tritt auf Antrag jedes Vereinsmitglieds zusammen und beschließt nach mündlicher 
Verhandlung, nachdem den Betroffenen Zeit und Gelegenheit gegeben ist, sich wegen erhobenen 
Anschuldigungen zu verantworten und zu entlasten. 

4. Er darf folgende Strafen verhängen: 
a. Verwarnung 
b. Verweis 
c. Aberkennung der Fähigkeit, ein Vereinsamt zu bekleiden mit sofortiger Suspendierung 
d. Ausschluss von der Teilnahme am Sportbetrieb bis zu zwei Monaten 
e. Ausschluss aus dem Verein 

5. Jede den Betroffenen belastende Entscheidung ist diesem schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen. 

6. Der Ehrenrat entscheidet über den Ausschluss von Mitgliedern gemäß § 4. 

§ 15 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann durch den Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 
Stimmenmehrheit von ¾ aller stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Gemeinschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes fällt 
das Vermögen der Gemeinschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den 
gemeinen Wert von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Gemeinde Müden 
/ Aller, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, sportliche Zwecke zu verwenden 
hat. 



§ 16 Inkrafttreten der Satzung 

Die vorstehende Satzung tritt auf Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.03.2012 des 
Reitvereins Pferdefreunde Müden u. Umgebung e. V. mit sofortiger Wirkung vom 23.03.2012 in Kraft. 

 

Müden, 23.03.2012 

Reitverein Pferdefreunde Müden u. Umgebung e. V. 

 

Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 


